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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Frau Schoppe und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Gesundheitsgefährdung durch Baden in Hallenbädern 

Das ehemals weitverbreitete Baden in Seen und Flüssen ist auf-
grund erheblicher Verunreinigungen dieser Gewässer und durch 
Nutzungsbeschränkungen (Trinkwassertalsperre, Privat-
eigentum) stark zurückgegangen. In den letzten Jahrzehnten 
wurden vielerorts „künstliche" Bademöglichkeiten geschaffen in 
Form von Frei- und Hallenbädern. Während damals in den natür-
lichen Badestellen die von den Badenden abgegebenen Mikroor-
ganismen in aller Regel eine derart starke Verdünnung erfuhren, 
daß ein Infektionsrisiko aus dieser Quelle eher gering einzuschät-
zen war, liegt die Problematik bei Beckenwasser anders. Hier 
existiert ein großes Mißverhältnis zwischen Wasservolumen und 
der eingebrachten Verunreinigung; zusätzlich finden keine 
Selbstreinigungsvorgänge statt. Hieraus ergibt sich die Notwen-
digkeit, durch Aufbereitungstechniken und Chemikalieneinsatz 
eine hygienisch einwandfreie Beschaffenheit des Badewassers zu 
gewährleisten. 

Im Verlauf der Chloranwendung zur Desinfektion von Schwimm-
badwasser wurde die Bildung von halogenierten Kohlenwasser-
stoffen beobachtet. 1979 ermittelten Bätjer et al.1) im Schwimm-
badwasser von zehn Bremer Hallenbädern Trihalogenmethan-
konzentrationen von im Mittel 104-472 µg/l. Weil et al. 2) berichte-
ten 1980 über Untersuchungen dreier Hallenbäder, deren Trihalo-
genmethangehalte im Schwimmbadwasser unterhalb von 25 tg/1 
lagen. 1980 veröffentlichte Beech 3) Untersuchungsergebnisse 
über Trihalogenmethangehalte in offenen Swimmingspools von 
im Mittel 125 tg/l. Auch Kruppa 4) ermittelte in Schwimmbädern 
Schleswig-Holsteins Trihalogenmethangehalte von 170 bis 
310 µg/l. Messungen in Hamburger Schwimmbädern bestätigen, 
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daß die mittleren Trihalogenmethangehalte in der Größenord-
nung von 100 µg/1 liegen 5). 

Da Trihalogenmethane eine relativ hohe Flüchtigkeit aufweisen, 
gasen bedeutende Mengen in die Umgebungsluft ab 6), 7 ), 8), so 
daß die Hauptbelastung des Badenden und des Badepersonals 
über den Luftweg stattfindet 9). Hässelbarth 10) stellte fest, daß sich 
diese Verbindungen auch bei verhältnismäßig niedrigen Konzen-
trationen im Beckenwasser in der Hallenluft stark anreichern. So 
wurden bis zu 310 µg/m 3  allein an Chloroform — einem einzigen 
Trihalogenmethan — gemessen. Die Atemluft eines Schwimmers 
enthielt nur wenig weniger Chloroform, als dieser das Bad verließ. 
Er benötigte vier Stunden, um die aufgenommene Menge Chloro-
form wieder abzugeben. Hässelbarth sieht diese Belastung als zu 
hoch an und hält die als Nebenreaktionsprodukte der Chlorung 
auftretenden Trihalogenmethane für „gesundheitlich bedenk-
lich" . Nach § 11 Bundes-Seuchengesetz in der Fassung vom 
22. Dezember 1979 ist Schwimmbad- und Beckenwasser in öffent-
lichen Bädern hygienisch dem Trinkwasser gleichgesetzt. Das 
Bundesgesundheitsamt empfiehlt für Trihalogenmethane im 
Trinkwasser einen Grenzwert von 25 µg/l. Neben der Bildung 
leichtflüchtiger organischer Halogenverbindungen entstehen 
zusätzlich schwerflüchtige Problemstoffe. Ca. 8 v. H. des einge-
setzten Chlors reagieren zu schwerflüchtigen organischen Halo-
genverbindungen, wobei die Hauptmenge durch acide Verbin-
dungen dargestellt werden dürfte. Maierski 11 ) ermittelte in meh-
reren Hallenbädern Gehalte an polaren organischen Halogenver-
bindungen von 75-1085 µg/l, wobei auch hier im wesentlichen 
halogenorganische Säuren vertreten sein dürften. 

Im gechlorten Wasser von Hallenbädern wurden allein an 
Trichloressigsäure 25-50 µg/1 gefunden 12). In den letzten Jahren 
häuften sich Berichte über immer neue Einzelstoffe, die als 
Nebenprodukte der Chloranwendung auf organische Matrices in 
Wasser identifiziert wurden, u. a. Chloralhydrat, Tetra-, Penta-
und Hexachloraceton, Dichloracetonitril, Bromchloracetonitril und 
Chlornitromethan (Chlorpikrin), in Gehalten von z. T. mehreren 
100 µg/1 unter ungünstigen Bedingungen. 
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In einer Reihe von Untersuchungen wurde festgestellt, daß halo-
genierte Nebenprodukte der Chlorung im Bakterientest bzw. an 
Zellkulturen mutagene (= erbgutverändernde) Eigenschaften 
besitzen und daß insbesondere die polare Fraktion dieses Verbin-
dungsspektrums hierfür verantwortlich erscheint 13) 14) 15) , 16) , 17)  

Gegenwärtig liegt dem Deutschen Bundestag ein Antrag der 
Fraktion DIE GRÜNEN zur Übernahme der Richtlinie des Rates 
der EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch 18) in bundesdeutsches Recht vor. Im Anhang dieser 
Richtlinie wird als wünschenswerter Grenzwert (Richtzahl) für 
organische Chlorverbindungen 1 µg/1 festgeschrieben. Dieser 
Wert dürfte insbesondere im gechlorten Schwimmbadwasser 
nicht einzuhalten sein. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Informationen liegen der Bundesregierung über die 
zitierten Arbeiten hinaus vor über die Gehalte an 

— Trihalogenmethanen, (CHC1 3 , CHC12Br, CHC1Br 2 , CHBr3), 

— Chloressigsäuren, 

— Choraminen, 

— Chloracetonen, 

— Chlor- und Bromchloracetonitrilen, 

— Chlornitroalkanen, 

— Chloralhydrat 
in gechlortem Badewasser bundesdeutscher Hallenbäder? 

2. Welche Konzentrationen an organischen Halogenverbindun-
gen (Summengehalt) sind der Bundesregierung bekannt? 

3. Welche Expositionen können hieraus für 
— das Badepersonal, 

— badende Erwachsene, 

— badende Kinder und Kleinkinder 
unter Annahme einer Aufnahme über die Atemluft und die 
Haut in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer in diesem 
Wasser und in diesen Räumen abgeleitet werden? 

4. Sieht sie eine besondere Gefährdung des Badepersonals bei 
chronischer Belastung mit diesen Stoffen, speziell den leicht-
flüchtigen halogenorganischen Kohlenwasserstoffen? 
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5. Führt die Bundesregierung bzw. die von ihr beauftragten 
Institute derzeit epidemiologische Studien durch über die 
gesundheitlichen Folgen des Daueraufenthalts in derart bela-
steten Hallenbädern, speziell beim Badepersonal? 

6. Welche Erkenntnisse liegen ihr hier speziell vor über ein 
gehäuftes Auftreten von 
— bösartigen Neubildungen im Bereich der ableitenden 

Harnwege, 

— Allergien, 

— Reizung und/oder Entzündung der Schleimhäute? 

7. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundesgesund-
heitsamtes (siehe Hässelbarth, Fußnote 10), daß die Belastung 
eines Schwimmers durch Trihalogenmethane, vor allem Chlo-
roform, auch bei Gehalten unterhalb der BGA-Empfehlung 
für diese Verbindungen im Trinkwasser von 25 µg/1 – in die-
sem Falle von 17 µg/1– wegen der Inhalationsexposition als zu 
hoch anzusehen ist? 

8. Liegen der Bundesregierung Informationen über die Gehalte 
an Chlorit und Chlorat in gechlortem Badewasser von Hallen-
und Freibädern vor? 

9. Wie beurteilt die Bundesregierung die Ergebnisse von 
Maierski (Fußnote 12), nach denen bis zu 1 Milligramm/1 
polarer organischer Halogenverbindungen in gechlortem 
Badewasser gefunden wurden, im Hinblick auf die EG-Richt-
zahl von 1 Mikrogramm/1? 

10. Liegen der Bundesregierung Daten über die Toxikologie die-
ser Verbindungen vor, und wenn ja, welche? 

11. Nach der Umsetzung der EG-Richtlinie über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch ist – nach den o. a. 
Untersuchungen – die Einhaltung des Richtwerts für Gesamt-
organisches Chlor von 1 µg/1 bei gechlortem Badewasser nicht 
einhaltbar. 

Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung, die-
sen relativ hohen Güteanforderungen zu entsprechen? 

12. Kann die Bundesregierung mitteilen, wie viele Hallenbäder in 
der Bundesrepublik Deutschland ihr Beckenwasser nicht mit 
Chlor desinfizieren und wie in diesen Fällen desinfiziert wird? 

13. Plant die Bundesregierung, initiativ zu werden, damit ver-
bindliche Standards für die Gehalte der angeführten Schad-
stoffe nicht nur im Badewasser, sondern auch in der Raumluft 
von Hallenbädern festgelegt werden? 

14. Ist die Bundesregierung der Meinung, daß in der Zukunft 
mehr Anstrengungen zur Sanierung belasteter Badegewässer 
und zur Schaffung natürlicher Badegelegenheiten unternom-
men werden sollten, und wie will sie selbst hier aktiv werden? 

Bonn, den 21. September 1984 
Schoppe, Dr. Vollmer und Fraktion 


